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Lohn-, Kirchensteuer, Solidaritäts  zuschlag 10.09.20081 10.10.20082

Umsatzsteuer 10.09.20083 10.10.20084

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 10.09.2008 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung5

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch: Scheck 6

15.09.2008 13.10.2008

05.09.2008 07.10.2008

Sozialversicherung 6 26.09.2008 29.10.2008

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

 1 Für den abgelaufenen Monat.
 2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 6 Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-
arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09. bzw. 
am 27.10.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. Dort, wo der 31.10.2008 ein gesetzlicher Feiertag ist, sind die Beiträge am 28.10.2008 
fällig und die Beitragsnachweise sind bis zum 24.10.2008 einzureichen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat September 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl 
a ktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Bei Übernahme von Unternehmen sollte man besonders vorsichtig sein. 
Hat der Verkäufer seine Steuern nicht bezahlt, haftet der Erwerber unter 
 Umständen für Steuerschulden und Steuerabzugsbeträge des Verkäufers. 
Die Haftung beschränkt sich zwar auf den Bestand des übernommenen 
Betriebs, dies kann aber bei einem hohen Kaufpreis zu erheblichen 
 Liquiditätsproblemen führen.

Werden Pauschbeträge für Verpfl egungsmehraufwendungen geltend 
 gemacht, prüft die Finanzverwaltung besonders intensiv und lehnt oft 
den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug ab. Nach Ansicht des 
 Bundesfi nanzhofs besteht aber ein Rechtsanspruch auf den Ansatz der 
 Pauschalen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

09/2008

Unternehmer

Berechnung von Rückstellungen 
für ausstehende Urlaubstage

Rückstellungen für ausstehende Ur-
laubstage sind nach einem Beschluss 
des Bundesfi nanzhofs wie folgt zu 
berechnen:

 Jahresgehalt geteilt durch die Zahl 
der regulären Arbeitstage (250 Tage, 
ohne Berücksichtigung von Urlaubs-
tagen) multipliziert mit der Zahl der 
ausstehenden Urlaubstage.

Damit widersprach das Gericht der 
Auffassung einer Gesellschaft, die bei 
der Berechnung eine andere Formel 
angewandt wissen wollte, und zwar

 Jahresgehalt geteilt durch 220 Ar-
beitstage multipliziert mit der Zahl 
der ausstehenden Urlaubstage.

Das Gericht verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die gefestigte 
Rechtsprechung dazu und sieht kei-
nen Anlass, von diesen Grundsätzen 
abzuweichen.

Erwerber eines Betriebs haftet für 
alle Betriebssteuern

Die Betreiberin eines Imbissbetriebs 
hatte von einer in Zahlungsschwierig-
keiten befi ndlichen GbR sämtliche im 
Geschäft befi ndlichen Wirtschaftsgü-
ter sowie den Warenbestand erwor-
ben. Sie trat auch in den Mietvertrag, 
in die Versicherungsverträge und in 
die Dienstverträge mit den Arbeit-
nehmern ein. Der Kaufpreis wurde 
durch Übernahme von Schulden der 
GbR gegenüber dem Vermieter und 
weiterer Darlehensgeber bezahlt. 
Nicht bedacht hatte die Geschäfts-
frau, dass das Finanzamt sie wegen 
der betrieblichen Steuerschulden der 
GbR in Anspruch nehmen konnte, 
was auch geschah.

Dagegen wehrte sich die Geschäfts-
frau. Der Bescheid sei unter dem Vor-

Mit freundlichen Grüßen



behalt der Nachprüfung zu erlassen 
und wegen der Kirchenlohnsteuer 
hafte sie nicht.

Der Bundesfi nanzhof belehrte sie 
eines Besseren. Haftungsbescheide 
können, auch nachdem sie unan-
fechtbar geworden sind, ganz oder 
teilweise geändert werden. Der Vor-
behalt der Nachprüfung gilt nur für 
Steuerbescheide. Für die Kirchen-
lohnsteuer (Steuerabzugsbetrag) der 
GbR hafte sie.

Hinweis

Der Erwerber eines Betriebs haf-
tet für die betrieblichen Steuer-
schulden und für Steuerabzugs-
beträge des Verkäufers, und zwar 
für die Beträge, die seit dem Be-
ginn des letzten, vor dem Erwerb 
liegenden Kalenderjahrs entstan-
den sind und bis zum Ablauf von 
einem Jahr nach Anmeldung des 
Betriebs durch den Erwerber fest-
gesetzt oder angemeldet werden. 
Die Haftung beschränkt sich auf 
den Bestand des übernommenen 
Betriebs. Es bietet sich deshalb 
an, sich vom Verkäufer vor Über-
nahme des Betriebs eine Be-
scheinigung des Finanzamts über 
bestehende Steuerschulden vor-
legen zu lassen. Außerdem sollte 
der Rat des Steuerberaters einge-
holt werden.

Nichtbilanzierte Rückdeckungs-
versicherungen müssen aktiviert 
werden

Eine GmbH hatte ihren Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern 1996 eine Alters- 
und Witwenversorgung zugesagt. 
Zur Absicherung der Ansprüche 
schloss sie für die Versorgungsbe-
rechtigten eine kapitalbildende Le-
bensversicherung ab. Sie bilanzierte 
in den Jahren 1996 bis 2000 weder 
die Pensionsverpfl ichtungen noch die 
Ansprüche aus den Rückdeckungs-
versicherungen.  Auch das Finanz-
amt war zunächst der Auffassung, 
dass Pen sionszusagen und Ansprü-
che aus den Rückdeckungsversiche-
rungen steuerlich nicht berücksichtigt 
werden dürften. Im Rahmen einer 
Betriebsprüfung im Jahre 2000 än-
derte das Finanzamt seine Meinung. 

Es aktivierte die Ansprüche aus 
den Rückdeckungsversicherungen in 
vollem Umfang. Hinsichtlich der Pen-
sionsrückstellungen passivierte es 
nur die Werterhöhung zwischen dem 
31.12.1999 und dem 31.12.2000. Der 
Bundesfi nanzhof folgte dieser recht-
lichen Beurteilung.

Die Forderungen aus den Rückde-
ckungsversicherungen waren von 
Anfang an zu aktivieren. Der Bilanzie-
rungsfehler der ersten Jahre war in 
der Schlussbilanz des Jahres 2000 
zu beseitigen, des ersten Jahres, in 
dem dies mit steuerlicher Wirkung 
möglich war. Zu diesem Bilanzstich-
tag waren die Ansprüche aus den 
Rückdeckungsversicherungen in vol-
ler Höhe zu aktivieren.

Auch die Verpfl ichtungen aus den 
Pensionszusagen waren von Anfang 
an zu passivieren. Der Bilanzierungs-
fehler hätte in der Schlussbilanz des 
Jahres 2000 vollständig beseitigt 
werden müssen. Allerdings wird der 
Grundsatz der Bilanzierungspfl icht für 
Pensionszusagen von einer steuer-
bilanziellen Sondernorm durchbro-
chen. Danach dürfen unterlassene Zu-
führungen zu Pensionsrückstellungen 
aus Vorjahren nicht in einem späteren 
Jahr nachgeholt werden. Dies gilt 
auch, wenn die Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen aus Rechts-
unkenntnis oder wegen Irrtums un-
terblieben sind. Bilanziell erfasst 
werden dürfen nur die Wertverände-
rungen zwischen dem letzten (noch 
nicht vorgenommenen) Bilanzaus-
weis und dem Bilanzausweis in der 
dann folgenden erstmals änderbaren 
Bilanz.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Restbuchwert eines Wohngebäu-
des und Abrisskosten als Wer-
bungskosten zu berücksich tigen

Eheleute hatten im Jahr 1990 ein in 
den 1950er Jahren erbautes Zweifa-
milienhaus erworben und zur Erzie-
lung von Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung genutzt. Im Jahr 
1998 kündigten beide Mietparteien 
das Mietverhältnis wegen erheb-

licher baulicher Mängel des Mietob-
jekts. Das anschließend von einem 
Architekten erstellte Gutachten 
ergab, dass eine Renovierung des 
Gebäudes höhere Kosten verursa-
chen würde als sein Abriss mit an-
schließendem Neubau. Die Eheleute 
entschieden sich für den Abriss und 
anschließend für den Neubau eines 
Einfamilienhauses, welches sie zu ei-
genen Wohnzwecken nutzten.

Der Bundesfi nanzhof erkannte an, 
dass der Restbuchwert des Gebäu-
des im Wege einer Abschreibung 
für außerordentliche Abnutzung und 
auch die Abrisskosten als nachträg-
liche Werbungskosten bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpach-
tung zu berücksichtigen waren. Dem 
Umstand, dass die Eheleute den spä-
ter errichteten Neubau zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen wollten, kam 
keine Bedeutung zu.

Werbungskosten sind bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpach-
tung alle durch diese Einkunftsart ver-
anlassten Aufwendungen. Es muss 
ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
mit der Vermietungstätigkeit beste-
hen. Entscheidend für den Gebäude-
abriss ist dessen wirtschaftlicher 
Verbrauch in der Zeit der Vermie-
tung. Die Vermietungsabsicht wurde 
erst aufgegeben, als das Gutachten 
präsentiert wurde, wonach sich die 
Sanierung des Gebäudes als unwirt-
schaftlicheres Verhalten gegenüber 
einem Abriss herausstellte. Bei die-
ser Sachlage war die Entscheidung 
zum Gebäudeabriss als noch durch 
die Vermietung veranlasst anzuse-
hen. Daran ändert auch der spätere 
zur Eigennutzung bestimmte Neubau 
nichts.

Hinweis

Die Entscheidung wäre anders 
ausgefallen, wenn Renovierungs- 
und Instandsetzungsarbeiten an 
dem Gebäude im Hinblick auf eine 
geplante anschließende Eigennut-
zung oder Veräußerungsabsicht 
angefallen wären. In diesen Fällen 
überlagert die zukünftige Nutzung 
oder ein geplanter Verkauf die 
frühere Vermietung. Die Berück-
sichtigung der Aufwendungen als 
Werbungskosten käme nicht in 
Betracht. 



Erstattungsansprüche des Mieters 
verjähren in sechs Monaten nach 
rechtlichem Ende des Mietverhält-
nisses

In einem vom Bundesgerichtshof ent-
schiedenen Fall verlangte ein Mieter 
nach Auszug aus der Wohnung vom 
Vermieter die Erstattung von miet-
vertraglich vereinbarten und während 
der Mietzeit entstandenen Aufwen-
dungen. Der ehemalige Vermieter 
lehnte die Zahlung mit dem Hinweis 
ab, dass das Haus zwischenzeitlich 
verkauft worden war und berief sich 
zudem auf die Verjährung des An-
spruchs.

Der vom ehemaligen Mieter geltend 
gemachte Anspruch verjährt in sechs 
Monaten nach Beendigung des Miet-
verhältnisses. Nach Auffassung des 
Gerichts kommt es dabei für die 
Frage, wann das Mietverhältnis be-
endet worden ist, nicht auf das tat-
sächliche Ende (Auszug des Mieters), 
sondern auf das rechtliche Ende an. 
Die Sechsmonatsfrist beginnt bei 
Veräußerung der Mietsache erst mit 
der Kenntnis des Mieters von der 
Eintragung des Erwerbers in das 
Grundbuch. Ohne diese zusätzliche 
Kenntnis könnten ansonsten die An-
sprüche des Mieters verjähren, ohne 
dass er etwas von den tatsächlichen 
Voraussetzungen des Verjährungsbe-
ginns erfährt. Es genügt nicht, dass 
er allgemein Kenntnis vom Verkauf 
des Grundstücks hat.

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug für Anzahlungen 
bei Ausbleiben der Leistung

Erhält ein Unternehmer eine Anzah-
lung für eine Leistung, deren spätere 
Ausführung bei ihm zu einem steu-
erpfl ichtigen Umsatz führt, muss er 

bereits die Anzahlung der Umsatz-
steuer unterwerfen. Entsprechend 
kann der Zahlende die Umsatzsteuer 
im Voranmeldungszeitraum der Zah-
lung als Vorsteuer abziehen, wenn er 
beabsichtigt, die noch zu beziehende 
Leistung seinerseits zur Ausführung 
steuerpfl ichtiger Umsätze zu ver-
wenden. Neben der Zahlung ist Vo-
raussetzung für den Vorsteuerabzug, 
dass der Zahlende eine Rechnung 
hat, in der die Umsatzsteuer auf die 
Anzahlung offen ausgewiesen ist.

Kommt es nicht zur Ausführung der 
Leistung und erhält der Zahlende sei-
ne Anzahlung zurück, muss er nach 
Auffassung des Bundesfi nanzhofs 
den Vorsteuerabzug für den Voran-
meldungszeitraum der Rückerstat-
tung und nicht rückwirkend auf den 
Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs rück-
gängig machen.

Arbeitgeber/-nehmer

Überdurchschnittlich häufi ge 
 Fehler sind nicht automatisch 
Kündigungsgrund

Arbeitnehmern, die fehlerhaft arbei-
ten, kann unter bestimmten Voraus-
setzungen verhaltensbedingt ge kün-
digt werden. Allerdings genügt der 
Arbeitnehmer regelmäßig seinen 
Vertragspfl ichten, wenn er unter an-
gemessener Ausschöpfung seiner 
persönlichen Leistungsfähigkeit ar-
beitet. Er verstößt nicht schon da-
durch gegen seine Arbeitspfl icht, 
dass er mehr Fehler macht, als der 
Durchschnitt der mit ihm vergleich-
baren Arbeitnehmer des Betriebs. 
Immerhin kann eine längerfristige 
deutliche Überschreitung der durch-
schnittlichen Fehlerquote je nach tat-
sächlicher Fehlerzahl, Art, Schwere 
und Folgen einen Anhaltspunkt dafür 
ergeben, dass der Arbeitnehmer sei-
ne vertraglichen Pfl ichten vorwerfbar 
verletzt.

In einem Prozess gelten abgestufte 
Darlegungslasten:

Wenn der Arbeitgeber darlegt, dass 
der Arbeitnehmer überdurchschnitt-
lich viele Fehler macht, die der Be-
trieb nicht hinnehmen kann, so muss 

der Arbeitnehmer, um einen mög-
lichen Kündigungsgrund zu entkräf-
ten, darlegen, dass er dennoch seine 
persönliche Leistungsfähigkeit aus-
schöpft. Hier können altersbedingte 
Leistungs defi zite, Beeinträchtigun gen 
durch Krankheit sowie betriebliche 
Umstände eine Rolle spielen. Gelingt 
ihm dies, ist es Sache des Arbeitge-
bers darzulegen, dass es auf diese 
Umstände nicht ankommt, sofern er 
die Kündigung rechtfertigen will.

Dies hat das Bundesarbeitsgericht im 
Falle einer Lager- und Versandarbei-
terin eines Versandkaufhauses ent-
schieden.

Pauschbetrag für Verpfl egungs-
mehraufwendungen unabhän-
gig von tatsächlichem Mehr-
aufwand

Nach Auffassung des Bundes-
fi nanzhofs besteht ein Rechts-
anspruch auf Gewährung der 
gesetzlichen Pauschbeträge für
Verpfl egungsmehraufwendungen. 
Es kommt nicht darauf an, ob sol-
che Mehraufwendungen anfallen. 
Ein Abzug ist allerdings ausge-
schlossen, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer steuerfreie 
Reisekostenvergütungen auszahlt.

Das Gericht hatte sich mit dem 
Fall eines Zeitsoldaten zu befas-
sen, der zu Ausbildungszwecken 
abkommandiert war. Während 
der Lehrgänge nahm er an der 
Gemeinschaftsverpfl egung teil. 
Der Wert der Verpfl egung wur-
de mit dem amtlichen Sachbe-
zugswert erfasst und durch den 
Arbeitgeber pauschal versteuert. 
Der Arbeitnehmer hatte einen 
 Eigenanteil zu entrichten.

Der Grundsatz, dass Ausgaben 
nicht abgezogen werden können, 
wenn sie mit steuerfreien Einnah-
men in unmittelbarem Zusam-
menhang stehen, gilt hier nach 
Ansicht des Gerichts nicht. Durch 
die pauschal versteuerten Sach-
bezüge sind dem Arbeitnehmer 
keine Einnahmen zugefl ossen, 
weshalb die vollen Pauschbeträ-
ge für Verpfl egungsmehraufwand 
abgezogen werden können.
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Alle Steuerpfl ichtige

Abbuchungsverfahren benach -
teiligt Verbraucher, Einzugser-
mächtigung nicht

Es gibt zwei Arten von Lastschriftver-
fahren: Beim Abbuchungsverfahren 
erteilt der Kunde seiner Bank im Vo-
raus den Auftrag, Lastschriften des 
darin bezeichneten Gläubigers einzu-
lösen. Bei der Einzugsermächtigung 
erteilt der Kunde dem Gläubiger die 
Berechtigung, Forderungen zum Fäl-
ligkeitstermin von seinem Konto ein-
zuziehen.

Bekannter und weiter verbreitet ist 
das Einzugsermächtigungsverfahren. 
Wesentlicher Vorteil gegenüber dem 
Abbuchungsverfahren ist für den Kun-
den, dass er bei der Einzugsermäch-
tigung der Belastung seines Kontos 
durch Widerruf entgegentreten kann.

Für den Gläubiger sind Lastschrift-
verfahren mit erheblichen Rationali-
sierungseffekten und Kosteneinspa-
rungen verbunden. Bei Verwendung 
von vorformulierten Vertragstexten 
sollte in diesbezüglichen Klauseln 
allerdings nur das Einzugsermächti-
gungsverfahren vorgesehen werden. 
Nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs benachteiligt das Abbu-
chungsverfahren den Verbraucher 
unangemessen und kann deshalb in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
grundsätzlich nicht wirksam verein-
bart werden.

Steuerhinterziehung durch 
bewusste Nichterklärung 
von Einkünften aus Kapital-
vermögen wegen fehlender 
Steuerbescheinigung

Ein Ehepaar hatte für das Jahr 
1993 Einkünfte aus Kapitalvermögen 
von 7.720 DM erklärt und ein Jahr 
nach Abgabe der Erklärungen etwa 
10.000 DM nacherklärt. Tatsächlich 
 be liefen sich die Kapitaleinkünfte auf 
etwa 120.000 DM, die weitestge-
hend aus so genannten Tafelgeschäf-
ten stammten.

Bei einer Prüfung durch die Steuer-
fahndung im Jahr 2001 stellte sich 

heraus, dass das Ehepaar bereits in 
den Jahren 1990 bis 1992 und auch 
von 1993 bis 1999 erhebliche Kapi-
taleinkünfte nicht erklärt hatte. Da-
raufhin berichtigte das Ehepaar seine 
bisherigen Erklärungen. Das Finanz-
amt erfasste u. a. die nacherklärten 
Einnahmen aus Tafelgeschäften und 
nahm keine Anrechnung von Kapital-
ertragsteuer vor.

Das Ehepaar klagte gegen den Steu-
erbescheid 1993, weil es der Ansicht 
war, die verlängerte Festsetzungsfrist 
von zehn Jahren komme nicht zum 
Tragen, weil die Steuern nicht hinter-
zogen worden seien.

Nach Ansicht des Bundesfi nanzhofs 
hat das Ehepaar jedoch vorsätzlich 
gehandelt, weil ihm die steuerlichen 
Hintergründe bekannt waren. Es 
konnte sich nicht darauf berufen, dass 
durch die einbehaltene Zinsabschlag-
steuer von 35 % auf Einnahmen aus 
Tafelgeschäften die Steuer abgegol-
ten war, weil auch andere Einkünfte 
mit 30 % Zinsabschlagsteuer nicht er-
klärt worden waren. Ein Tatbestands-
irrtum war deshalb ausgeschlossen, 
so dass nicht die kürzere Festset-
zungsfrist von fünf Jahren (für Steu-
erverkürzung), sondern die von zehn 
Jahren (für Steuerhinterziehung) galt, 
so dass die Veranlagung für 1993 be-
richtigt werden konnte.

Die einbehaltene Zinsabschlagsteu-
er war auch nicht anzurechnen, weil 
das Ehepaar keine auf seinen Namen 
ausgestellte Steuerbescheinigung vor -
legen konnte. Die Bescheinigung 
bei Tafelgeschäften führt wegen feh-
lenden Namens und Adresse des 
Empfängers nicht zur Anrechnung 
der einbehaltenen Steuer. Derartige 
„namenlose“ Urkunden könnten 
sonst sogar eingesetzt werden, um 
ungerechtfertigte Steuererstattungen 
zu realisieren.

Hinweis

In vielen Fällen sind Anleger dazu 
animiert worden, Tafelgeschäfte 
zu tätigen. Da die Zinsabschlag-
steuer in diesen Fällen 35 % be-
trug, lag die einbehaltene Steuer 
oft über dem eigenen Einkom-
mensteuersatz, so dass sich Ta-
felgeschäfte dann nicht gelohnt 
haben. Durch die Einführung der 
Abgeltungsteuer von 25 % ab 
dem 01.01.2009 wird sich das 
Problem der Steuerhinterziehung 
weitestgehend von selbst lösen.


